








5. Zwischenlagerung: Wie der radioaktive 
Abfall zurzeit aufbewahrt wird.
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Bild links: Im Zwischenlager in Karlsruhe lagern schwach- und mittel

radioaktive Abfälle.

Was Zwischenlagerung bedeutet.

Circa 96.000 Kubikmeter radioaktiver Abfall mit ver-

nachlässigbarer Wärmeentwicklung in konditionierter, 

das heißt in verarbeiteter und verpackter Form, und 

ungefähr 600 Kubikmeter wärmeentwickelnde Abfälle 

(Stand März 2011) lagern zurzeit über Tage. 

Der Großteil dieses Abfalls muss nach dem Verur

sacherprinzip von den Kernkraftwerksbetreibern bis zur 

Endlagerung am Entstehungsort der Abfälle oder in zen-

tralen Lagern zwischengelagert werden. Gleiches gilt für 

Großforschungseinrichtungen. Abfälle aus der kerntech-

nischen Forschung, der Industrie und der Medizin können 

an elf Landessammelstellen (siehe auch Übersichtskarte 

Seite 6) in der Bundesrepublik zur Zwischenlagerung 

abgegeben werden.

Abgebrannte Brennelemente aus dem Betrieb von Kern-

kraftwerken wurden bis zum 30. Juni 2005 entweder 

zur Wiederaufarbeitung nach Frankreich (La Hague) 

oder Großbritannien (Sellafield) gebracht oder in den 

Zwischenlagern Gorleben und Ahaus sowie im Zwischen-

lager Nord (Kernkraftwerke Greifswald und Rheinsberg) 

zwischengelagert. Seit dem 1. Juli 2005 ist eine Abliefe-

rung an eine Wiederaufarbeitungsanlage im Ausland nach 

Atomgesetz verboten. Zur Vermeidung von Transporten 

und zur Lastenverteilung werden abgebrannte Brenn

elemente seitdem an den Standorten der Kernkraftwerke 

zwischengelagert.

Welche Kapazitäten für die Zwischenlagerung bestehen.

Circa 400.000 Kubikmeter radioaktive Abfälle mit ver-

nachlässigbarer Wärmeentwicklung könnten in Deutsch-

land insgesamt zwischengelagert werden. Auf diese 

Kapazitäten bringen es die Lager der Kernkraftwerke, 

Großforschungseinrichtungen, Landessammelstellen und 

des Zwischenlagers Nord. Bis zum Jahr 2050 werden 

circa 290.000 Kubikmeter konditionierte Abfälle erwar-

tet. Engpässe können dadurch auftreten, dass einige 

Zwischenlager nur bestimmten Verursachern zugänglich 

sind, oder infolge der Laufzeitverlängerungen für Kern-

kraftwerke.

Landessammelstellen (Auszug aus dem Atomgesetz):

§ 9a Verwertung radioaktiver Reststoffe und Beseitigung  

radioaktiver Abfälle

(3)  Die Länder haben Landessammelstellen für die Zwischenlagerung 

der in ihrem Gebiet angefallenen radioaktiven Abfälle, der Bund hat  

Anlagen zu Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle  

einzurichten. […]

Konrad begriffe



6. Historie: Wie Konrad vom Erzlager zum  
Endlager wurde.
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Wie Konrad entdeckt wurde.

In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckte 

man bei Erdölaufschlussbohrungen in der Nähe von Salzgit-

ter eine größere Eisenerzlagerstätte. Aber erst 1957 ver-

anlasste die Salzgitter Erzbergbau AG das Abteufen von 

Schacht Konrad 1 und 1960 von Schacht Konrad 2. Beide 

Schächte wurden im Januar 1963 unter Tage verbunden. 

Ab 1965 wurde Eisenerz abgebaut und bis 1976 wurden 

insgesamt 6,7 Millionen Tonnen Erz gefördert. Dann stellte 

die Salzgitter AG den Erzabbau wegen Unrentabilität ein. 

Da die Stilllegung der Grube abzusehen war und der poli-

tische und öffentliche Druck zunahm, suchte die Salzgitter 

AG nach Alternativen zur vorgesehenen Schließung. Aus 

diesem Grunde und in Kenntnis der günstigen geologischen 

Situation des Bergwerks, schlug der damalige Betriebsrat 

dem Bundesforschungsministerium vor, Konrad als End-

lager untersuchen zu lassen. Schon 1975 erkundete die 

damalige Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 

(heute: Helmholtz Zentrum München – Deutsches For-

schungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH) daher 

das Bergwerk auf seine Eignung als Untertagedeponie für 

radioaktive Abfälle.

1982, nach Abschluss der Untersuchungen, die zu dem 

Ergebnis führten, dass Konrad grundsätzlich als End-

lager geeignet ist, wurde der Antrag auf Einleitung 

eines Planfeststellungsverfahrens durch die Physika-

lisch-Technische Bundesanstalt (PTB), in Bezug auf die 

Endlagerung Vorgängerbehörde des Bundesamtes für 

Strahlenschutz, gestellt.

2002 erteilte das niedersächsische Umweltministerium 

den Planfeststellungsbeschluss.

2007, über drei Jahrzehnte nach den ersten Vorunter-

suchungen und fünf Jahre nach dem Planfeststellungs

beschluss, wurde dieser höchstrichterlich bestätigt. Das 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Beschwerde 

gegen die Nichtzulassung der Revision in den Urteilen 

des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ab. Mit der Um- 

setzung des Planes konnte begonnen werden. 

Während der Gerichtsverfahren hatten alle weiteren 

Planungen geruht, um keine Vorfestlegungen zu erzeu-

gen und um Planungssicherheit durch die Gerichtsent-

scheidungen zu erhalten. Nach der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2007 galt es, über 

500 Nebenbestimmungen aus dem Planfeststellungsbe-

schluss sowie die neuen gesetzlichen und technischen 

Regelungen (z.B. zum energiesparenden Bauen) in die 

Planung einzuarbeiten. Informationsmöglichkeiten für 

die Öffentlichkeit waren in den 1970er Jahren noch nicht 

vorgesehen und mussten nachträglich eingeplant wer-

den. Moderne Konzepte zur Anlagensicherung wurden 

vom BfS vorgeschlagen, aber von den zuständigen Lan-

desbehörden abgelehnt. Die Kosten- und Zeitplanungen 

für die Errichtung des Endlagers, die in den 1970er und 

1980er Jahren aufgestellt worden waren, beruhten auf 

unrealistischen Annahmen und erwiesen sich als nicht 

tragfähig. Behördliche Zuständigkeiten, von denen man 

in den 1980er Jahren ausgegangen war, werden heute 

anders gesehen. Nach dem derzeitigen Stand des Wis-

sens wird eine Fertigstellung des Endlagers nicht vor 

2019 möglich sein.

Abteufen: Herstellen eines senkrechten Grubenbaus wie Schacht oder 

Bohrloch mit unterschiedlichen Verfahrenstechniken wie Sprengen oder 

Bohren. 

Planfeststellungsverfahren (Auszug aus dem Atomgesetz § 9b):

(1)  Die Errichtung und der Betrieb der in § 9a Abs. 3 genannten Anlagen 

des Bundes sowie die wesentlichen Veränderungen solcher Anlagen oder 

ihres Betriebes bedürfen der Planfeststellung. […]

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB): Metrologie-Institut 

(Metrologie = Messkunde) der Bundesrepublik Deutschland mit wissen-

schaftlich-technischen Dienstleistungsaufgaben im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Die zwei Haupt-

standorte der PTB liegen in Braunschweig und Berlin.

Konrad begriffe

Bild links: Abteufen von Schacht Konrad 1 im Jahr 1958.

Bild rechts: Abteufgerüst Konrad 2.



7. Eignung: Warum Schacht Konrad als 
Endlager geeignet ist.
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Wie Konrad wissenschaftlich untersucht wurde.

Das umfangreiche Genehmigungsverfahren mit zahl-

reichen Untersuchungen und standortspezifischen Sicher-

heitsanalysen zeigt: Konrad ist als Endlager für radioak-

tive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

geeignet. Das ehemalige Eisenerzbergwerk weist eine 

günstige geologische Situation auf. 

Zwischen 1975 und 1982 führte die Gesellschaft für Strah-

len- und Umweltforschung umfangreiche Analysen und Prü-

fungen zur Geologie, Hydrologie, Gebirgsmechanik, Radio-

logie und zur Endlagersicherheit durch. Nach Abschluss 

der Untersuchungen stellte die Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt den Antrag auf Planfeststellung und nahm 

ergänzende Untersuchungen zum Aufbau und der Beschaf-

fenheit des Eisenerzvorkommens (Wirtsgestein) sowie der 

Gesteinsschichten über und unter dem Eisenerzvorkom-

men, zum großräumigen geologischen Bau sowie zu den 

hydrogeologischen Gegebenheiten im Deckgebirge vor.

Gewässeruntersuchungen der Grundwasserleiter von 

Quartär, Kreide und Jura und die hydrologischen Gege-

benheiten waren außerdem Gegenstand der Analysen. 

Weiterhin wurden die Eigenschaften der Gesteine als Bar-

riere gegen die Ausbreitung von Radionukliden hinsichtlich 

Durchlässigkeit und Sorptionsverhalten, die gebirgsme-

chanischen Verhältnisse in der Umgebung von Kammern, 

Strecken und des gesamten Grubengebäudes sowie die 

Stabilität des Endlagers gegenüber Erdbebeneinwirkungen 

geprüft. Die Ergebnisse reichte die Physikalisch-Tech-

nische Bundesanstalt bei der obersten niedersächsischen 

Landesbehörde ein.

Auf der Basis der wissenschaftlichen Begutachtung wurde 

das Endlager Konrad für radioaktive Abfälle mit vernach-

lässigbarer Wärmeentwicklung bereits 2002 genehmigt.

Was Konrad als Endlager qualifiziert.

Von großer Bedeutung für den Endlagerstandort ist die 

geologische Gesamtsituation, die eine möglichst langfri-

stige Isolation der Abfälle zum Schutz von Mensch und 

Umwelt sicherstellt. Bei Konrad befinden sich die als 

Wirtsgestein genutzten Erzvorkommen 800 bis 1.300 

Meter unter der Erdoberfläche. Die darüberliegende, 

bis zu 400 Meter dicke Deckschicht aus verschiedenen 

Tonen bildet eine natürliche Barriere gegen das ober-

flächennahe Grundwasser und den Stichkanal Salz-

gitter. Daher kann bereits in dieser Tiefe eingelagert 

werden. Die 800-Meter-Sohle ist ebenso sicher wie 

die 1.300-Meter-Sohle. Konrad entspricht den Anfor-

derungen des AkEnd in Bezug auf den einschlusswirk-

samen Gebirgsbereich. Das ist der Teil der geologischen 

Barrieren, der bei normaler Entwicklung des Endlagers 

und im Zusammenwirken mit technischen und geotech-

nischen Barrieren den Einschluss der Abfälle über den 

geforderten Isolationszeitraum von einer Million Jahren 

sicherstellen muss. 

Die Schachtanlage Konrad wurde verhältnismäßig kurz 

als Eisenerzbergwerk genutzt, daher weist das Gebirge 

einen geringen Durchbauungsgrad auf. Für die Einlage-

rung der radioaktiven Abfälle werden keine alten Abbaue 

genutzt, sondern es werden neue Kammern aufgefahren. 

Standsicherheitsprobleme wie in einigen anderen älteren 

Bergwerken (ERAM und Asse) sind deshalb und aufgrund 

der Gesteinseigenschaften ausgeschlossen.

Hydrologie: Lehre vom Wasser.

Radiologie: Lehre von den Strahlen und ihrer medizinischen, besonders 

diagnostischen und therapeutischen Anwendung.

Wirtsgestein: Gestein, in dem die radioaktiven Abfälle eingelagert 

werden.

Quartär: Der jüngste, die letzten 1,8 Millionen Jahre umfassende 

Zeitabschnitt der Erdgeschichte.

Kreide: Zeitabschnitt der Erdgeschichte; 

etwa von vor 142 bis vor 65 Millionen Jahren.

Jura: Zeitabschnitt der Erdgeschichte; etwa von vor 200 bis vor 

142 Millionen Jahren.

Radionuklid: instabiler Atomkern, der spontan ohne äußere Einwirkung 

unter Strahlungsemission zerfällt. Über 1.200 natürliche und künstliche 

Radionuklide sind bekannt.  

Sorption: Aufnahme eines Gases oder gelösten Stoffes durch einen 

anderen festen oder flüssigen Stoff. 

Einschlusswirksamer Gebirgsbereich: Teil der geologischen Barrieren, 

der bei den zu erwartenden Entwicklungen des Endlagers für den  

Isolationszeitraum – im Zusammenwirken mit technischen und geo- 

technischen Barrieren – die Isolation der Abfälle sicherstellen muss.

Durchbauungsgrad: Verhältnis vom Grubengebäude zum unmittelbar 

umgebenden Gesteinsvolumen.

Konrad begriffe

Bild links: Fahrzeugreparaturen finden direkt unter Tage statt.
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die gesamte Schachtanlage Konrad erdbebensicher nach 

dem neuesten Stand der Technik ausgelegt. 

Wo genau der radioaktive Abfall lagern wird.

Für das Endlager Konrad sind zwei Einlagerungsfelder 

vorgesehen. Zu Beginn der Einlagerung wird zunächst 

nur ein Teilfeld komplett aufgefahren, das sich in der 

Nähe von Schacht Konrad 2 befindet. 63.000 Kubikmeter 

radioaktive Abfälle haben hier Platz. Das erste Feld wird 

zu 60 Prozent mit Abfallgebinden gefüllt, verbleibende 

Hohlräume werden mit einem speziellen Beton verfüllt 

und verschlossen. Bei Bedarf werden weitere Einlage-

rungskammern aufgefahren. Die genaue Lage der radio

aktiven Abfälle in den jeweiligen Einlagerungsfeldern 

wird dokumentiert. 

Wenn das Endlager verschlossen ist, wird es ungefähr 

2.000 Jahre dauern, bis sich der verbleibende Resthohl-

raum im Grubengebäude mit so genannten Formationswäs-

sern aus dem umgebenden Gestein aufgefüllt hat. Im Jahr 

2009 betrugen die Lösungszutritte insgesamt rund 6.000 

Kubikmeter. Dabei stammten rund 3.000 Kubikmeter der 

Formationswässer aus den Hohlräumen, beziehungsweise 

Strecken unter Tage. Die anderen 3.000 Kubikmeter 

Lösung stammen aus bestimmten geologischen Schichten, 

die die Schachtröhre 2 durchschlägt. Die untertägigen 

Zutritte von Formationswässern werden kontinuierlich 

überwacht und in Wassertanks sowie Pumpensümpfen in 

den Strecken gesammelt. Einen Teil dieser Wässer nutzen 

die Bergleute zur Staubbekämpfung und zum Fahrbahnbau 

unter Tage. Der Rest wird nach über Tage abgeleitet. 

Es bestehen keine direkten natürlichen hydraulischen 

Verbindungen zwischen dem obersten Grundwasserstock-

werk und den künftig einzulagernden radioaktiven Abfäl-

len. Somit steht der Endlagerbereich – im Gegensatz zur 

Asse – nicht in Kontakt mit Oberflächenwässern. Dafür 

sorgt eine 400 Meter dicke Tonschicht, die das Endlager 

großflächig abdeckt. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.endlager-konrad.de.

Warum Konrad erdbebensicher ist.

Das Endlager Konrad liegt in einem tektonisch sehr 

ruhigen Gebiet. Für die nächsten Jahrtausende ist keine 

Veränderung des tektonischen Verhaltens zu erwarten.  

Trotzdem sind alle Gebäude, maschinen- und elektro-

technischen Ausrüstungen über und unter Tage sowie Mehr Informationen finden Sie im Internet 

unter www.endlager-konrad.de. Auch unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Informationsstelle InfoKonrad helfen 

Ihnen gerne weiter.

Formationswässer: in Gesteinsschichten gespeicherte wässrige 

Lösungen aus der Zeit der  Entstehung der Gesteinsschichten.  Die Wäs-

ser wurden bei der Sedimentation in feinen Poren und Klüften im Gestein 

eingeschlossen.

Klebeanker: verhindert, dass sich größere Gesteinsbrocken lösen und 

in die Grubenhohlräume hinabstürzen. Sie funktionieren durch einen  

Zwei-Komponenten-Kleber.

Konrad begriffe

Bild links: Setzen von Klebeankern zur Vorbereitung der Einlagerungs-

strecke.



8. Sicherheit: Wie wir unserer Verantwortung 
gegenüber Mensch und Umwelt nachkommen.
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Wie Bevölkerung und Personal geschützt werden.

Für den Schutz der Bevölkerung gilt: Das Bundesamt 

für Strahlenschutz muss als Betreiber von Konrad nach-

weisen, dass die Grenzwerte der Strahlenschutzverord-

nung für die Bevölkerung und das Personal eingehalten  

werden. Für Ableitungen und Direktstrahlung aus dem 

Betrieb des Endlagers beträgt der Grenzwert 1 Millisie-

vert pro Jahr. Das ist ungefähr die Hälfte der natürlichen 

in Deutschland vorkommenden Strahlenbelastung. Dieser 

Wert darf durch den Betrieb des Endlagers Konrad nicht 

überschritten werden. Erfahrungen aus vergleichbaren 

Anlagen (zum Beispiel Asse) zeigen, dass diese Grenz-

werte in der Realität deutlich unterschritten werden.

Um die Strahlenbelastung der Endlager-Beschäftigten 

abzuschätzen, wurden die ungünstigsten Bedingungen 

zugrunde gelegt, unter anderem eine vollständige  

Ausschöpfung der nach Verkehrsrecht zulässigen Ober-

flächendosisleistung an den Abfallgebinden von 2 Millisie-

vert pro Stunde, die tatsächlich nicht eintreten werden. 

Für einzelne Arbeitsplätze ergaben sich rein rechnerisch 

relativ hohe Strahlenbelastungen. Deswegen wurden von 

der Genehmigungsbehörde Nebenbestimmungen erlas-

sen, deren Ziel es ist, die Strahlenbelastung des Betriebs-

personals zu minimieren. Das Strahlenschutzkonzept 

für Konrad sieht außerdem vor, den Strahlenschutz im 

laufenden Betrieb aufgrund von Erfahrungen stetig zu 

optimieren.

Welche gesundheitlichen Risiken durch ionisierende 

Strahlung bestehen.

Um Gesundheitsrisiken durch ionisierende Strahlung 

bewerten zu können, wurden strahlenbelastete Bevöl-

kerungsgruppen – zum Beispiel Überlebende von Hiro-

shima und Nagasaki, Opfer der Reaktorkatastrophe von 

Tschernobyl oder Gruppen von Beschäftigten in Anlagen 

nach Atomrecht – wissenschaftlich untersucht. Diese  

Analysen haben deutlich gezeigt, welche verheerenden 

Auswirkungen ionisierende Strahlung auf den mensch-

lichen Organismus haben kann. Wie ionisierende Strah-

lung auf den Menschen wirkt, hängt jedoch ganz ent-

scheidend von der Intensität und Dauer der Bestrahlung 

ab. Hohe Belastungen, wie bei Tschernobyl, Hiroshima 

und Nagasaki, sind mit einem größeren Krebsrisiko, 

niedrigere mit einem entsprechend kleineren Risiko ver-

bunden. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass es 

keinen Schwellenwert gibt, unterhalb dessen kein zusätz-

liches Krebsrisiko besteht.

Da folglich von jeder Strahlenbelastung ein Erkran-

kungsrisiko ausgeht, sollen die Grenzwerte der Strahlen-

schutzverordnung gewährleisten, dass dieses Risiko für 

die Bevölkerung gering ist. Dosisgrenzwerte werden oft 

fälschlicherweise als eine Trennlinie zwischen „gefähr-

licher“ und „ungefährlicher“ Strahlenbelastung angese-

hen. Wenn der Grenzwert überschritten wird, ist diese 

Belastung für den Einzelnen mit einem radiologischen 

Risiko verknüpft, das vom Gesetzgeber als nicht akzep-

tabel eingestuft wird. Es wird eine lineare Dosis-Wir- 

kungs-Beziehung angenommen, dass heißt, dass auch 

Dosiswerte unterhalb der Grenzwerte (sogenannte LNT-

Hypothese) zu Erkrankungen führen können. Diese Bezie-

hung begründet das Minimierungsgebot der Strahlen-
Bild links: Baden im Salzgittersee ist auch nach Inbetriebnahme des End-

lagers bedenkenlos möglich. Oberflächendosisleistung: höchste Dosisleistung der Außenfläche.

Konrad begriffe
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schutzverordnung, das den Betreiber einer Anlage nach 

Atomrecht verpflichtet, jede Strahlenbelastung oder 

radioaktive Verunreinigung von Mensch und Umwelt 

auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich 

zu halten. Dabei müssen der Stand von Wissenschaft 

und Technik beachtet und alle Umstände des Einzelfalls 

berücksichtigt werden.

Erst durch diese Verbindung – Grenzwerte und Mini-

mierungsmaßnahmen – wird ein angemessener Strah-

lenschutz gewährleistet. Dieser sorgt dafür, dass das 

Erkrankungsrisiko für die Bevölkerung und die Beschäf-

tigten als ausreichend gering angesehen werden kann.

Wie viel zusätzliche Strahlung von Konrad ausgeht.

Die maximale Strahlenbelastung während des Endla-

gerbetriebes durch die Ableitung radioaktiver Stoffe  

in Abwässer und Abluft beträgt für einen Erwachsenen 

0,09 Millisievert pro Jahr (effektive Dosis). Für die am 

höchsten belastete Altersgruppe, den Säugling (Alter < 

1 Jahr), beträgt die effektive Dosis durch die Summe der 

Ableitungen 0,19 Millisievert pro Jahr. Direkt am Zaun 

der Anlage liegt die potenzielle Strahlenbelastung durch 

Direktstrahlung unterhalb von 0,6 Millisievert pro Jahr. 

Die Berechnung wurde auch hier wieder mit den Höchst-

werten durchgeführt. Selbst an der ungünstigsten Stelle 

wird somit der Grenzwert der Strahlenschutzverordnung 

von 1 Millisievert pro Jahr für die effektive Dosis sicher 

eingehalten.

Wie die Umgebung des Endlagers Konrad überwacht wird.

Laut § 48 der Strahlenschutzverordnung müssen die 

Ableitungen aus einem Endlager und die Endlagerum-

gebung radiologisch überwacht werden. Wie dabei vor-

zugehen ist, ist in der Richtlinie zur Emissions- und 

Immissionsüberwachung der Anlagen nach Atomrecht 

(REI) festgelegt.

Mit der Inbetriebnahme des Endlagers Konrad werden 

alle Ableitungen messtechnisch erfasst und daraufhin 

kontrolliert, ob sie unterhalb der zulässigen Abgabe-

mengen liegen. Zum Beispiel werden den Abwässern 

repräsentative Proben entnommen. Nach einer genauen 

Laborprüfung, die zeigt, ob die Messwerte unterhalb der 

genehmigten Ableitungswerte liegen, werden die Wäs-

ser über eine Rohrleitung in die Aue geleitet. Ergibt die 

Kontrollmessung im Labor, dass die genehmigten Ablei-

tungswerte überschritten wurden, werden die Abwässer 

extern entsorgt oder für die Endlagerung im Schacht 

Konrad verfestigt.

Neben den Abwässern werden zum Beispiel auch die 

Abluft aus dem Schacht oder Pflanzen, die in Kon-

rad-Umgebung wachsen, kontrolliert. Was das Überwa-

chungsprogramm im bestimmungsgemäßen Betrieb im 

Einzelnen vorsieht, zeigt die Tabelle auf Seite 33. Die 

aufgeführten Kontrollen werden durch den Betreiber 

durchgeführt und von einer unabhängigen Messstelle 

überwacht.

Voraussetzung für die Genehmigung des Endlagers 

Konrad war es außerdem, entsprechend den Wasser-

schutzgesetzen nachzuweisen, dass der Endlagerbe-

trieb keine schädlichen Verunreinigungen nach sich 

zieht.

Das erklärte Ziel des Bundesamtes für Strahlenschutz ist,

  �neben der Einhaltung der genehmigten Ableitungs-

werte

  �die unvermeidbaren Ableitungen und die damit 

verbundenen Strahlenbelastungen auch unterhalb  

der gesetzlichen Grenzwerte und der genehmigten 

Ableitungswerte so gering wie möglich zu halten.

Wie schon vor Einlagerungsbeginn kontrolliert wird.

In der Umgebung des Endlagers Konrad werden zur 

Beweissicherung schon drei Jahre vor Inbetriebnahme 

die Ortsdosis sowie die Aktivität von Proben aus der 

Umgebung nach einem festgelegten Plan bestimmt. 

So sollen mögliche Einträge radioaktiver Stoffe in die 

Umwelt während und nach der Einlagerung bemerkt 

werden können. Die Ergebnisse dieser Umgebungsüber-

1) Für die Strahlenbelastung durch Direktstrahlung wird auch beim Säugling der Wert für den  

Erwachsenen verwendet.  

2) Für die Direktstrahlung gilt der Grenzwert 1 Millisievert pro Jahr abzüglich der Strahlenbelastung 

aus Ableitungen.

Vergleich der berechneten maximalen Strahlenbelastung durch die 

Direktstrahlung und die Ableitungen radioaktiver Stoffe mit der Abluft 

und dem Abwasser aus dem Endlager Konrad mit den Grenzwerten der 

Strahlenschutzverordnung. Aufgeführt ist die effektive Dosis für die am 

höchsten belastete Person (Säugling) und den Erwachsenen.

 Belastungspfad	 Strahlenbelastung und Grenzwerte nach 		

		  StrlSchV in Millisievert pro Jahr 

		  Säugling	 Erwachsener	 Grenzwert 

		  Alter < 1 Jahr	 Alter > 17 Jahre

Abluft (§ 47)	 0,05	 0,028	 0,3

Abwasser (§ 47) 	 0,139	 0,061	 0,3

Direktstrahlung	 0,61)	 0,6	 2) 

(§ 46) 		

Summe aus den	 0,79	 0,69	 1 

Ableitungen +  

Direktstrahlung (§ 46)		
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Strahlenschutzverordnung (Auszug):

§ 46 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevölkerung

(1) Für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt der Grenzwert der  

effektiven Dosis durch Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1 ein Millisievert im Kalenderjahr.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 beträgt der Grenzwert der Organdosis 

für die Augenlinse 15 Millisievert im Kalenderjahr und der Grenzwert der 

Organdosis für die Haut 50 Millisievert im Kalenderjahr.

(3) Bei Anlagen oder Einrichtungen gilt außerhalb des Betriebsgeländes 

der Grenzwert für die effektive Dosis nach Absatz 1 für die Summe der 

Strahlenexposition aus Direktstrahlung und der Strahlenexposition aus 

Ableitungen. Die für die Strahlenexposition aus Direktstrahlung maß-

gebenden Aufenthaltszeiten richten sich nach den räumlichen Gegeben-

heiten der Anlage oder Einrichtung oder des Standortes; liegen keine 

begründeten Angaben für die Aufenthaltszeit vor, ist Daueraufenthalt 

anzunehmen.

Emission: Ableitung.

Immission: Eintrag radioaktiver Stoffe in die Umwelt.

Ingestion: orale Aufnahme.

Strahlenexposition: Einwirkung ionisierender Strahlen auf den mensch-

lichen Körper. Ganzkörperbelastung ist die Einwirkung ionisierender 

Strahlen auf den ganzen Körper. Teilkörperbelastung ist die Einwirkung 

ionisierender Strahlen auf einzelne Körperteile oder Organe. Äußere 

Strahlenbelastung ist die Strahlenbelastung durch Strahlenquellen 

außerhalb des Körpers, innere Strahlenbelastung ist die Strahlenbelas

tung durch Strahlenquellen innerhalb des Körpers. 

Konrad begriffe
wachung werden veröffentlicht. Das Messprogramm des 

Betreibers wird durch Messungen einer unabhängigen 

Messstelle überwacht und ergänzt.

Welchen Einfluss Konrad auf landwirtschaftliche  

Produkte aus der Region hat.

Modellrechnungen belegen, dass der Verzehr landwirt-

schaftlicher Produkte aus der Region um das Endla-

ger Konrad keine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. 

Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung werden 

sicher eingehalten. Die Berechnung der potenziellen 

Strahlenbelastung geht auch hier von der ungünstigsten 

Annahme aus, dass alle Lebensmittel, die ein Mensch 

verzehrt, und das Trinkwasser aus der unmittelbaren 

Umgebung der Anlage stammen.

 Geplantes Überwachungsprogramm für den bestimmungsgemäßen Betrieb

 Programm-	 Überwachter	 Art der Messung	 Probeentnahme-Messorte	 Art und Häufigkeit der

 punkt	 Umweltbereich			   Probenahme und Messung

1.	 Luft

1.1	 Luft/	 Gamma-Ortsdosis	 18 Festkörperdosimeter am	 halbjährliche Auswertung

	 Gammastrahlung		  Anlagenzaun	

1.3	 Luft/Aerosole	 a) Gammaspektrometrie	 Im Bereich der ungünstigsten	 kont. Sammlung über

		  b) Gesamtalpha-Aktivität	 Einwirkungsstelle bzgl.	 14 Tage, vierteljährliche

			   Inhalation	 Auswertung

3.	 Boden/	 Gammaspektrometrie	 Im Bereich der ungünstigsten	 jeweils zwei Stichproben

	 Bodenoberfläche		  Einwirkungsstelle bzgl.	 pro Jahr

			   Ingestion und einem

			   Referenzort

4.	 Pflanzen/	 Gammaspektrometrie	 Im Bereich der ungünstigsten	 jeweils zwei Stichproben

	 Bewuchs		  Einwirkungsstelle bzgl.	 pro Jahr

			   Ingestion und einem

			   Referenzort

5.	O berirdische Gewässer

	 Oberflächenwasser	 a) Tritium-	 Oberhalb und unterhalb	 vierteljährliche

		      Aktivitätskonzentration	 der Einleitstelle im Vorfluter	 Mischproben

		  b) Gammaspektrometrie	

		  c) Alphanuklidspezifische	

		      Messung	

		  d) Sr 90
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Wie die Strahlungsintensität überwacht wird.

Transparenz hinsichtlich der Strahlenbelastung liefert das 

bundesweite umfassende Mess- und Informationssystem 

zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS), das bei 

einem Unfall die radioaktive Kontamination der Umwelt 

schnell erfasst und die zu erwartende Strahlenbelastung 

abschätzen kann. Eine wichtige, durch das Bundesamt für 

Strahlenschutz betriebene Messeinrichtung ist dabei das 

Messnetz zur Feststellung der äußeren Strahlenbelastung 

(Ortsdosisleistung, ODL – die äußere Bestrahlung, der Men-

schen je nach Zeit und Ort ausgesetzt sind). Dieses Netz 

besteht derzeit aus rund 1.800 ortsfesten Messstellen, ODL-

Sonden, die flächendeckend über Deutschland verteilt sind.

Die Geräte erfassen im routinemäßigen Gebrauch die 

natürliche Strahlenbelastung, der Menschen je nach Ort 

und Zeit ausgesetzt sind. Sie setzt sich aus Strahlung der 

im Boden vorkommenden radioaktiven Stoffe und Strah-

lung, die ihren Ursprung im Weltraum hat, zusammen. 

Besondere Bedeutung kommt dem Netzwerk jedoch für 

die Notfallvorsorge zu. Bei Überschreitung eines Radio

aktivitäts-Schwellenwertes schlägt das System automa-

tisch Alarm. Ist die Erhöhung auf einen Unfall zurück-

zuführen, können die Sonden im 10-Minuten-Rhythmus 

abgefragt werden. Dies ermöglicht gezielte Maßnahmen 

zum Schutze der Bevölkerung, da die Entwicklung und 

Ausbreitung der radioaktiven Schadstoffwolke genau 

verfolgt werden kann.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat auf dem Anlagen-

gelände bereits jetzt zu Testzwecken Messsonden instal-

liert. Die derzeit gewonnenen Werte sollen später zum 

Vergleich hinzugezogen werden. Zwei weitere Sonden 

werden später zusätzlich an Konrad 2 installiert. 
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Mehr Informationen finden Sie im Internet 

unter www.endlager-konrad.de. Auch unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Informationsstelle InfoKonrad helfen 

Ihnen gerne weiter.

Alle Werte werden auf der Konrad-Website und in Info 

Konrad veröffentlicht.

Wie es um die Langzeitsicherheit des Endlagers 

bestellt ist.

Um den Langzeitsicherheitsnachweis zu erbringen, 

wurde mit Hilfe geowissenschaftlicher Methoden die 

langfristige Entwicklung des Endlagers Konrad pro-

gnostiziert. In Modellrechnungen wurde die Ausbrei-

tung von Radionukliden aus dem Endlager bis in das 

oberflächennahe Grundwasser geprüft. Es muss sicher 

gestellt sein, dass zu keinem Zeitpunkt Radionuklide 

in Konzentrationen in das Grundwasser gelangen, die 

Mensch und Umwelt beeinträchtigen. So wurde ermit-

telt, welche maximalen Auswirkungen bei der Nutzung 

des Grundwassers in der Landwirtschaft oder bei 

seiner Verwendung als Trinkwasser zu erwarten sind. 

Die Randbedingungen und Eingabeparameter der Modell-

rechnungen wurden dabei grundsätzlich so gewählt, dass 

sie jeweils den ungünstigsten Fall, zum Beispiel eine 

relativ schnelle Radionuklidausbreitung, abdecken und 

insoweit zu Ergebnissen führen, die die Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt überschätzen.

Parallel zu dieser radiologischen Langzeitsicherheitsa-

nalyse wurde geprüft, ob nichtradioaktive Schadstoffe, 

die in den Abfällen enthalten sind, wie zum Beispiel Blei 

oder Cadmium, zu einer schädlichen Verunreinigung des 

Grundwassers oder einer sonstigen nachteiligen Verän-

derung seiner Eigenschaften führen können.

Die Modellbetrachtungen zeigen, dass Einträge in das 

oberflächennahe Grundwasser frühestens nach circa 

300.000 Jahren auftreten könnten, und zwar zunächst 

durch Radionuklide wie Iod-129, die von den Erdschichten 

kaum zurückgehalten werden. Der Transport von langle-

bigen Radionukliden mit einem größeren Rückhalt in der 

Geosphäre dauert noch viel länger. Beispielsweise für  

Radium-226 ergeben die Modellrechnungen erst nach 

mehreren Millionen Jahren relevante Konzentrationen. 

Das bedeutet: Im Zeitraum von 300.000 bis 360.000 

Jahren nach dem Verschluss des Endlagers Konrad 

könnte ein Säugling maximal mit 0,26 Millisievert pro 

Jahr und ein Erwachsener mit höchstens 0,06 Millisie-

vert jährlich belastet werden kann. 

Die Konzentrationen anderer nichtradioaktiver Schad-

stoffe wurden in Anlehnung an die Randbedingungen und 

Vorgaben der radiologischen Langzeitsicherheitsanalyse 

geschätzt. Durch diese sind keine nachteiligen Verände-

rungen des Grundwassers zu befürchten. Die Konzentra-

tionen dieser Stoffe unterschreiten, sollten sie je in das 

Grundwasser gelangen, die strengen Begrenzungen der 

Trinkwasserverordnung und weiterer wasserrechtlicher 

Vorschriften beziehungsweise Richtlinien.

Insgesamt ist die mögliche Beeinflussung des oberflä-

chennahen Grundwassers durch die Freisetzung von 

Radionukliden und sonstigen Schadstoffen aus dem End-

lager so gering, dass keine nachteiligen Auswirkungen für 

Mensch und Umwelt zu befürchten sind.
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9. Rechtliche und gesellschaftliche Anforderungen: 
Warum Konrad eine komplexe Herausforderung ist. 
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Wie die Öffentlichkeit im Planfeststellungsverfahren 

beteiligt wurde.

Konrad ist das erste nach Atomrecht genehmigte End-

lager in Deutschland. Es hat ein 20-jähriges Planfest-

stellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durch-

laufen. 1991 wurden im Zuge dieses Verfahrens die 

wesentlichen Unterlagen vom Bundesamt für Strah-

lenschutz öffentlich ausgelegt und waren Gegenstand 

einer kontroversen Debatte. Bürgerinnen und Bürger 

hatten die Möglichkeit, in die Planunterlagen Einsicht 

zu nehmen und ihre Einwendungen zu formulieren. Über 

290.000 Einwender, Bürgerinnen und Bürger, die Kom-

munen Salzgitter, Braunschweig und Wolfenbüttel sowie 

die Umweltverbände Greenpeace, Bund für Umwelt- und 

Naturschutz Deutschland (BUND), AG Schacht Konrad 

und weitere Bürgerinitiativen, drückten vor dem Erörte-

rungstermin ihren Protest aus.

Von September 1992 bis März 1993 fand der Erörterungs-

termin an 75 Verhandlungstagen in Salzgitter-Lebenstedt 

unter Leitung des niedersächsischen Umweltministeri-

ums statt. Das Umweltministerium entschied auf die-

ser Grundlage über den Antrag auf Planfeststellung 

und genehmigte 2002 das Endlager Konrad. Gegen die 

getroffene Entscheidung reichten einige Einwender vor 

Gericht Klage ein.

Welche rechtlichen Schritte Konrad gehen musste.

Bis zum 8. März 2006 wurden die gerichtlichen Anfech-

tungen des Planfeststellungsbeschlusses vor dem Ober-

verwaltungsgericht Lüneburg verhandelt.

Die Sicherheit und Eignung eines Standortes für die 

Errichtung eines Endlagers ist in einem atomrecht-

lichen Planfeststellungsverfahren auf der Basis von 

umfassenden Nachweisen mit standortspezifischen 

Sicherheitsanalysen zu zeigen. Das Vorgehen des 

Bundesamtes für Strahlenschutz wurde von der Geneh-

migungsbehörde, dem niedersächsischen Umwelt

ministerium in Hannover, und vom Oberverwaltungs-

gericht Niedersachsen in Lüneburg in vollem Umfang 

bestätigt. Es wies alle Klagen ab. Die Beschwerden 

gegen die Nichtzulassung der Revisionen wurden vom 

Bundesverwaltungsgericht am 26. März 2007 zurück-

gewiesen. 

Was das Endlager Konrad kosten wird.

Die Kosten für die Errichtung des Endlagers Konrad 

beliefen sich bis Ende 2007 auf rund 945 Millionen 

Euro. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht 2007 

die Genehmigung von Konrad auch richterlich bestätigt 

hatte, konnte mit dem Umbau des Schachtes zu einem 

Endlager begonnen werden. Seit diesem Zeitpunkt arbei-

tet das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) die vorlie-

genden Planungs- und Genehmigungsunterlagen auf, 

die zu großen Teilen aus den 1980er Jahren stammen 

und auf unrealistischen Abschätzungen des Planungs-, 

Änderungs- und Genehmigungsaufwands beruhten. Bis 

2007 war es politische Vorgabe der Bundesregierungen, 

Planungsunterlagen des Endlagers Konrad während 

der Prüfung durch die Genehmigungsbehörde und der 

gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht anzufassen, 

das heißt, sie konnten nicht dem aktuellen Stand von 

Wissenschaft und Technik angepasst werden. Mitt-

lerweile hat die Betriebsführungsgesellschaft DBE im 

Auftrag des BfS eine kontinuierlich aktualisierte Pro-

jektkostenrechnung unter aktuellen Randbedingungen 

durchgeführt. Demnach belaufen sich die Kosten für 

die Errichtung des Endlagers Konrad in der Zeit von 

2007 bis zur Fertigstellung auf schätzungsweise rund 

1,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für die zuständigen 

Bundesbehörden und sonstige Auftragnehmer beziffern 

sich für diesen Zeitraum auf rund 76 Millionen Euro. 

Für diese erste Kostenrechnungen wurden bislang rund 

51 Prozent der insgesamt geplanten Bauausführungen 

aktualisiert, sodass von weiteren Steigerungen der 

Kosten auszugehen ist.

Welche Frage die Bewohner der Region noch bewegt.

Immer wieder stellen besorgte Bürgerinnen und Bür-

ger der Region folgende Frage: Kommen die gesamten 

Abfälle aus der Asse bei einer möglichen Rückholung 

nach Konrad? Bild links: Deutscher Bundestag.

Der Erörterungstermin 1992 dauerte 75 Verhandlungstage.
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Sollten die Abfälle der Asse zu bergen sein – eine Frage, 

die sich erst nach Ende der Probephase (Faktenerhe-

bung) beantworten lassen wird – müssen diese zunächst 

neu verpackt, also konditioniert, und dann in einem 

Zwischenlager untergebracht werden bis ein Endlager 

verfügbar ist. Gegen eine direkte Einlagerung der Asse-

Abfälle in Konrad sprechen zwei Gründe.

Zum einen sieht der Planfeststellungsbeschluss für Kon-

rad ein Einlagerungsvolumen von maximal 303.000 

Kubikmetern schwach- und mittelradioaktiven Materials 

vor. Die prognostizierte Abfallmenge bis zum Jahr 2050 

beträgt rund 290.000 Kubikmeter. Das Gesamtvolumen 

des Asse-Abfalls aber würde bei rund 100.000 Kubikme-

tern liegen. Dies würde die genehmigten Kapazitäten von 

Konrad übersteigen. Zum anderen erfüllen die Abfälle 

aus der Asse nicht die Annahmebedingungen für Konrad. 

Zusätzlich zum Planfestellungsbeschluss ist die „geho-

bene wasserrechtliche Erlaubnis zur Endlagerung von 

radioaktiven Abfällen im Endlager Konrad“ zu beachten. 

Diese legt fest, wie viel von den insgesamt 93 für das 

Grundwasser bedeutsamen Stoffe in den Abfallgebinden 

enthalten sein dürfen. Ob die in der Asse eingelagerten 

Abfälle diesen Anforderungen entsprechen und ob die 

Inhaltsstoffe nachträglich feststellbar sind, muss als eher 

unwahrscheinlich bewertet werden. Daher dürfte eine 

Einlagerung in Konrad nur in einem Genehmigungsver-

fahren beim NMU ermöglicht werden.

Welchen Widerstand es in der Region gibt.

Die Proteste gegen das künftige Endlager Konrad ver-

hallen auch nach der Genehmigung aus dem Jahr 2002 

nicht. Nicht nur organisierte Gruppen wie die AG Schacht 

Konrad leisten Widerstand und äußern ihre Bedenken, 

sondern auch Bewohnerinnen und Bewohner in der Region 

beteiligen sich an Aktionen gegen das Endlager. So bil-

deten circa 15.000 Menschen im Februar 2009 eine 56 

Kilometer lange Lichterkette von Braunschweig über die 

Schachtanlage Asse bis hin zu Schacht Konrad in Salz-

gitter-Bleckenstedt. Unter dem Motto „Licht ins Dunkel“ 

demonstrierten sie ihre Abwehrhaltung gegenüber den 

Endlagerprojekten. Die Bürgerinnen und Bürger sorgen 

sich um die Zukunft, um nachfolgende Generationen und 

die mögliche Strahlenbelastung, die das Endlager mit sich 

bringen könnte.

Wie die Öffentlichkeit über Konrad informiert wird.

Das Bundesamt für Strahlenschutz nimmt die Ängste und 

Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst und geht auf 

diese ein. Um für die Bevölkerung auch weiterhin eine 

hohe Transparenz zum Thema Konrad zu gewährleisten, 

informiert das Bundesamt für Strahlenschutz mit zahl-

reichen Maßnahmen über alle Vorhaben und laufenden 

Arbeiten rund um das Endlager Konrad. 

In der Informationsstelle Info Konrad in Salzgitter

-Lebenstedt, Chemnitzer Straße 27, präsentiert das 

Bundesamt für Strahlenschutz auf 250 Quadratmetern 

Ausstellungsfläche das Endlager Konrad. Neben einem 

Modell des künftigen Schachtgeländes, Schautafeln und 

einem Kino regen moderne Touchscreens, die sich per 

Fingertipp bedienen lassen, Besucherinnen und Besucher 

an, sich mit Konrad auseinanderzusetzen. 

Auskünfte zum Endlager gibt es nicht nur in  

Info Konrad. Interessierte können das Info Konrad-

Team auch per E-Mail info@endlager-konrad.de und per  

Telefon +49 (0) 5341 8673099 erreichen. Daneben lie-

fert die Konrad-Website www.endlager-konrad.de zahl-

reiche Informationen zu Historie, Konditionierung der 

Abfälle, Geologie und den geplanten Transporten. Die 

Seite bietet außerdem interaktive Highlights und Anima-

tionen. Darüber hinaus gibt es ein Informationsmobil, das 

auch vor Ort, zum Beispiel in Schulen, informiert. 

Schülerinnen und Schüler besuchen die Informationsstelle   

INFO KONRAD.

Zeichen des Widerstandes in der Region um Konrad.



	 39rechtliche und gesellschaftliche anforderungen

Welchen Kontrollen das Bundesamt für  

Strahlenschutz unterliegt.

Für die Sicherheit in Bezug auf Schacht Konrad sowie die 

Einhaltung und Umsetzung aller im Planfeststellungsbe-

schluss enthaltenen Bestimmungen sind verschiedene 

Stellen zuständig. Das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit übt die Fach- und 

Rechtsaufsicht über das Bundesamt für Strahlenschutz 

aus. Beim niedersächsischen Umweltministerium muss 

sich das Bundesamt für Strahlenschutz die Zustimmung 

für alle wesentlichen Änderungen des genehmigten Plans 

einholen.

Unwesentliche Abweichungen vom Planfeststellungsbe-

schluss prüft zunächst die Endlagerüberwachung – die 

interne Kontrollinstanz des Bundesamtes für Strahlen-

schutz – eine eigenständige Organisationseinheit, die alle 

technischen und rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf 

Errichtung und Betrieb des Endlagers Konrad untersucht. 

Die Aufsicht hierüber liegt ebenfalls beim Bundesmini-

sterium. Diese Regelung gewährleistet, dass Bund und 

Land ihrer Verantwortung für den sicheren Betrieb und 

die sichere Stilllegung des Endlagers Konrad umfassend 

gerecht werden. 

15.000 Menschen beteiligten sich an der Lichterkettenaktion  

als Protest.
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10. Platz für Ihre Notizen.
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11. Dialog mit Konrad.



Bild links: Die Informationsstelle des Bundesamtes für Strahlen-

schutz für das künftige Endlager Konrad.

Herausgeber:

Bundesamt für Strahlenschutz

Redaktion:

Bundesamt für Strahlenschutz, Info Konrad

Konzept, Gestaltung und Beratung:

Stiehl/Over GmbH  

Gesellschaft für Markenkommunikation GWA

Druck:

mit Biofarbe auf 100 Prozent Recyclingpapier

Bilddaten stellten:

Bundesamt für Strahlenschutz, BAM, DBE, EWN, GNS, 

Marc Steinmetz (Seiten 10, 13, 18, 26, 28), FZK

Stand: 

März 2011

	 kontakt

Bitte frankieren, 

 falls Marke  

zur Hand.
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InfoKonrad

Chemnitzer Straße 27

38226 Salzgitter

Telefon 	05341 8673099

Telefax 	030 18333-1285

info@endlager-konrad.de

www.endlager-konrad.de

Endlager Konrad.
Antworten auf die meistgestellten Fragen.

Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Unser Ziel ist es, Transparenz und Bürgernähe zu schaffen. Treten Sie mit uns in Dialog – wir freuen uns darauf.

Wie zufrieden sind Sie allgemein mit der Transparenz und Bürgernähe von Konrad?

 Sehr zufrieden	  Zufrieden	  Nicht zufrieden	 Begründung: 

Wie gefällt Ihnen diese Informationsbroschüre?

 Sehr gut	  Gut	  Nicht gut	 Begründung: 					   

Wie zufrieden sind Sie mit der Konrad-Kommunikation in der Informationsstelle des Bundesamtes für 

Strahlenschutz InfoKonrad (Ausstellung, Touchscreen, Film, Schachtmodell, persönliches Gespräch)?

 Sehr zufrieden	  Zufrieden	  Nicht zufrieden	  Noch keine Erfahrungen gemacht	

Begründung:

Raum für weitere Fragen und Anregungen:
 

Fordern Sie uns – oder mehr Material.
Wir möchten Ihnen all Ihre Fragen zum Thema Konrad beantworten. Treten Sie mit uns in Dialog – wir freuen uns. 

 Ich möchte einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren. Bitte rufen Sie mich hierzu an.

 �Ja, ich möchte in die Tiefe gehen. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit mir, um den 

Schacht Konrad zu besichtigen.

 �Mich interessiert, mit welchen Themen außerhalb Konrads sich das Bundesamt für Strahlenschutz beschäftigt.

 �Ich plane eine mobile Ausstellung zum Thema in einer öffentlichen Einrichtung. 

Bitte rufen Sie mich hierzu an.

"
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